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DIE WOHN-UND
DIEBAUGENOSSEN

Von Benedikt Loderer

Die Einrichtung heisst Wohnungs-
baugenossenschaft. Ein dickes,

schweres Wort. Da hilft Auseinanderneh-
men: Genossenschaft, Wohnung und
Bau. In der Genossenschaft steckt der Ge-

nosse, ein Mensch, der rechtlich auf der-
selben Ebene steht wie die andern Genos-

sen und anteilmässige Nutzungsrechte
an einer gemeinsamen Sache hat. Damit
daraus eine Genossenschaft wird, braucht
es eine Verfassung, Organe und gemein-
sames Eigentum. Das Ganze ist eine Er-

findung aus dem Mittelalter und diente
dem wirtschaftlichen Überleben der
Genossen, was aber auch heisst,
dem Ausschluss aller andern, wie
das in Korporationen oder Burger-
gemeinden heute noch der Fall ist.

Wir sind also gewarnt. Eine Ge-

nossenschaft ist ein Wirtschaftssub-

jekt, ihr Ziel ist die Wohlfahrt ihrer
Mitglieder, nur der Mitglieder. Mag
sie auch gemeinnützig sein, sprich
keine Gewinnabsichten haben, ist
sie gemeinnützig nur für ihresglei-
chen. Es ist also widersinnig, die
Genossenschaft in den Rang der so-
zialen Wohltäterin zu erheben. Sie

tätigt wohl, aber nicht für die Gesell-

schaft, sondern für ihre Genossen.
Wer von ihr verlangt, sie müsse zum
Beispiel verbilligte Wohnungen für
Ungenossen zur Verfügung stellen
oder müsse Genossen über einer
Einkommensgrenze ausschliessen, muss
gute Gründe dafür haben: Entweder
steht's in den Statuten oder war eine Be-

dingung der Land- oder Kreditvergabe,
also selbstgewählt oder ausgehandelt.
Die Genossenschaft regiert sich selbst, sie

ist selbstverantwortlich. So viel zur Ge-

nossenschaft.

Mit dem Wohnen wird's komplizierter.
Es wohnen die Genossen, also die Wohn-

genossen, denen man heute etwas ver-
schämt Mieter sagt. Anteilscheine muss-
ten sie trotzdem kaufen. Die Wohngenos-
sen sind die Nutzniesser der gemein-
samen Sache. Sie profitieren, davon, dass

die Genossenschaft sie der Spekulation

entzogen hat. Die Wertsteigerung der
Grundstücke wird eingefroren. Je länger
der Wohngenosse dabei ist, desto billiger
wird seine Wohnung im Vergleich mit de-

nen auf dem flüssigen Wohnungsmarkt.
Der Wohngenosse kassiert, indem die
Genossenschaft nicht kassiert, ihm ver-
rechnet sie die Grundrente nicht, was lo-
gisch ist, denn er ist Mitgrundrentner. Im
Klartext heisst das Kostenmiete.

Soweit alles klar? Nicht ganz, denn der

Wohngenosse hat eines von seinem mit-
telalterlichen Korporations- oder Alpge-

Stadtwanderer, Architekt und Publizist
Benedikt Loderer schreibt in Wo/inen zweimonatlich

über ein aktuelles Thema.

nossen geerbt: Er verteidigt seine Privile-
gien. Er ist ein Schweizer durch und
durch, ihm ist die Bestandeswahrung hei-

lig. Er ist darum grundsätzlich dafür, dass

nichts ändert, vor allem der Mietzins
nicht. Er ist ganz alteidgenössisch auch

dagegen, dass neue Genossen dazu kom-

men, namentlich jene nicht, denen der

Stallgeruch fehlt. Damit meint er nicht
nur Ausländer, an die hat er sich gewöh-
nen müssen, nein, schlimmer sind Leute,
die von Verdichten reden odervon Ersatz-

neubau. Zusammenfassend: Der Wohn-

genösse fürchtet den Baugenossen.
Doch ohne Baugenossen keine Wohn-

genossen, ohne Gründer keine Nutznies-

ser, denn jede Wohnungsbaugenossen-
schaft wurde von Baugenossen gegrün-
det. Selbsthilfe war das Losungswort,
Bauen die Tat und Wohnen das Ergebnis.
Eine Wohngenossenschaft ohne Bau ist
keine. Doch die heutigen Baugenossen
stiften Unruhe. Ihr Ziel ist es, schlafende
Hunde zu wecken. Das nahm vor zwanzig
Jahren in Zürich seinen Anfang und droht
nun auch im ganzen Land Mode zu wer-
den. Wir müssen wieder bauen, predigen
die Neuen. Da wir uns auf dem freien
Markt kaum noch Grundstücke leisten

können, müssen wir aus unserem
Wohnland Bauland herstellen. In
unseren Grundstücken schlummern
beträchüiche Reserven, die wir aus-
schöpfen sollten. Wie denn? Durch
Aufstocken, Anbauen, Lücken füllen
oder gar Abreissen und Neubauen.
Nicht bloss ein behäbiges Programm
für die Erneuerung der Küchen und
Sanitäranlagen, sondern eine um-
fassende Neubeurteilung der gan-
zen Siedlung, ohne Tabu, genauer,
ohne Bestandesgarantie ist nötig.

Plötzlich droht das Eingefrorene
flüssig zu werden. Die künstiich tief
gehaltenen Landwerte werden zu

Eigenkapital, die gemeinsame Sache

droht in Bewegung zu geraten,
macht Fünfzigjahressprünge, fällt
aus der alten in eine neue Zeit.
Die Wohnbaugenossenschaft merkt

plötzlich: Es ist 2016. Die Genossen-
schaft? Die Wohngenossen lieber nicht,
die wollen ihre Ruhe haben. Die Bauge-
nossen hingegen, die nicht nur zusam-
menzählen, sondern rechnen können,
machen weiter. Sie tun etwas für Bauge-
nossenschaften seit fünfzig Jahren sehr
Seltenes: Sie entwickeln Projekte. Statt
verwalten wollen sie bauen. Eine wider-
wohngenossenschaftliche Unruhe treibt
sie an. Sie wollen nicht bloss für jene, die
schon dabei sind, Wohnraum erhalten,
sondern auch für Neumitglieder zusätzli-
chen schaffen. Was sagt der Stadtwande-
rer dazu: Neue Gründer braucht die Ge-

nossenschaftsbewegung.
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